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auf einen besonderen Teil davon beschränkt zu sein, und das war auch 
noch der Sprachgebrauch der Bibel50) (wo agnatio überhaupt nicht vor­
kommt und im übrigen die Synonymität von generatio und cognatio 
einwandfrei bezeugt ist51)). Demgegenüber ist der mittelalterliche Usus 
nicht so leicht festzustellen. Auf der Suche nach dem Wort in den Texten 
dieser Zeit stößt man häufig auf Stellen, wo nicht eindeutig zu ent­
scheiden ist, ob von „Verwandtschaft“ in ihrer allgemeinen Bedeutung 
die Rede ist oder ob die „Cognaten“ der modernen Rechtshistoriker und 
Genealogen gemeint sind. Doch daneben mangelt es nicht an klaren 
Belegen für den ersteren Sinn. Wenn etwa der Kardinal Boso im Liber 
pontificalis von Hadrian IV. schrieb: Hic namque pubertatis sue tem­
pore, ut in literarum studio proficeret, egrediens de terra et de 
cognatione sua pervenit Arelate52), so sollte das nicht heißen, 
der junge Engländer habe nur seine mütterlichen Verwandten verlassen, 
sondern er habe sich überhaupt von seiner Familie getrennt. Diese Deu­
tung erfordert der ganze Zusammenhang, und sie ist obendrein deshalb 
geboten, weil die Wendung biblischen Ursprungs ist, hatte doch der 
Herr zu Abraham gesagt: Egredere de terra tua et de cognatione tua 
(Gen. 12, l)53). Oder wenn wir in Helmolds Slawendironik lesen: duae 
enim c o gn a c i o n e s Crutonis atque Heinrici propter principatum 
contendebant54), so müssen wir an Adelsgeschlechter im herkömmlichen 
Verständnis denken, nicht aber an beschränkte Verwandtschaftsgruppen, 
wie sie Schmid im Auge hat. Ähnlich wie Helmold drückt sich Arnulf 
von Lisieux aus, der über die Familie des Gegenpapstes Victor IV. 
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